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Zusatz zu r Leistu n gsverei n baru n g

Vom 01 .03.2022

zwischen
der Gemeinde Winkel

und
der AOZ (Asyl-Organisation Zürich)

betreffend

Fallführung von Personen mit Schutzstatus S

mit Wohnsitz in der Gemeinde Winkel

ln diesem Zusalz zur Leistungsvereinbarung betreffend der Fallführung von Personen mit Schutzsta-
tus S werden nur die sich ändernden Punkte zur bestehenden Leistungsvereinbarung vom 01.01.2022
aufgeführt. ln allen anderen Punkten ist weiterhin die bestehende Leistungsvereinbarung vom
01 .01 .2022 massgebend.

1. Grundlagen

Auftraggeberin

Auftragnehmerin

Zweck, Zielgruppen
(Klientinnen und Klienten)

Vereinbarungsdauer und
Kündigungsfrist

Anpassungen der
Zusatzvereinbarung

Rechtliche Grundlagen und
Richtlinien

Gemeinde Winkel

AOZ (Asyl-Organisation Zürich), Zypressenstrasse 60, 8040 Zürich

Die Zusatzvereinbarung regelt die Erbringung von Leistungen für fol-
gende Personengruppe:

Der Gemeinde Winkel durch die Platzierungsstelle des Kantonalen
Sozialamts (KSA) zugewiesene Personen mit Schutzstatus S, die An-
spruch auf Unterbringung und Unterstützung gemäss Asylfürsorgever-
ordnung (AfV) haben.

Die Zusatzvereinbarung tritt rückwirkend per 01 .03.2022 in Kraft und
ist unbefristet. Sie kann von beiden Parteien mit einer Frist von sechs
Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann die Zusatzvereinbarung im ge-
genseitigen Einvernehmen von beiden Parteien unter Beachtung einer
Frist von 2 Monaten jeweils auf Quartalsende angepasst werden.

Anderungen, Ergänzungen und Zusätze an der bzw. zur Zusatzver-
einbarung bedürfen der Schriftform und der Zustimmung der zuständi-
gen Organe beider Parteien.

. Asylgesetz (AsylG) / Asylverordnung (AsylV) 2 des Bundes

. Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über
die lntegration (AlG)

r Verordnung über die lntegration von Ausländerinnen und Auslän-
dern (VlnTA)

. KantonaleAsylfürsorgeverordnung (AfV)
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M itgeltende U nterlagen

e Kantonales Sozialhilfegesetz(SHG)
r GemeindeeigeneRichtlinien

Die Leistungsvereinbarung vom 01.01.2022 zwischen der Gemeinde
Winkel und der AOZ ist integraler Bestandteil der vorliegenden Zu-
satzvereinbarung.

Die U nterstützu ngsrichtl inien nach Asylfürsorge- u nd Nothilfeverord-
nung (URL) der AOZ in der jeweils aktuellen Fassung sind integraler
Bestandteil der vorliegenden Zusatzvereinbarung (Beilage 1). Die Ge-
meinde wird vorgängig schriftlich über geplante Anpassungen der
URL informiert.

2. Befugnisse und Verantwortlichkeiten

3. Leistungen und Leistungsstandards

3.1. Beratung, Unterstützung und Unterbringung

3.2. Administration und Finanzen

Krankenversicherungsad m i-
nistration, Weiterverrechnu ng
der Krankenkassenpräm ien

Abrechnung und (Weiter-)
Verrechnung von Transfer-
leistungen

Die AOZ erled igt sämtliche Krankenversicherungsangelegenheiten für
die Klientinnen und Klienten gemäss Bundesgesetz über die Kranken-
versicherungen (KVG). Personen mit Schutzstatus S werden einzel-
versichert.

Die AOZ sorgt für die transparente Abrechnung der Transferleistun.
gen gegenüber der Gemeinde Winkel und die termingerechte (Weiter-
) Verrechnung der Unterstützungskosten für die Klientinnen und Klien-
ten an das Kantonale Sozialamt (KSA). Die Verrechnung an das KSA
erfolgt quartalsweise.

3.3. Optionale Zusatzleistungen

4. Leistungsausschluss

5. Kosten / Finanzielles

5.1. Prozesskosten und Kosten für Zusatzleistungen

Kosten für die Fallführung ge- Die Gemeinde Winkel leistet einen Beitrag von CHF 1 1 .10 pro Person
mäss (Prozesskosten) mit Schutzstatus S und Tag an die Fallführungskosten (Prozesskos-

ten) auf der Basis der effektiven Belegungszahlen. Der Betrag kann
jährlich der Teuerung angepasst werden (gemäss Landesindex der
Konsumentenpreise).
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Der Prozesskostentarif gilt, so lange die Zahl aller durch die AOZ be-
treuten Personen 9 oder mehr beträgt. Liegt die Zahl der Klientinnen
und Klienten im Jahresmittel unter 9 Personen, wird der Gemeinde
Winkel die Mindest-Prozesskosten-Pauschale der AOZ von CHF
37'000.00 pro Jahr verrechnet.

Der Prozesskostenbeitrag für Personen mit Schutzstatus S wird der
Auftraggeberin von der AOZ quartalsweise in Rechnung gestellt. Die
Mittel zur Sicherstellung des Betriebskredits im Sinne einer Betriebs-
kreditverzinsung sind in diesem Betrag bereits inbegriffen.

5.2. Unterbringungs- und Wohnkosten

Mietkosten / Mieteinnahmen Die AOZ überweist den Unterbringungsanteil der Pauschale des Kan-
tons Zürich für Personen mit Schutzstatus S nach Abrechnung und
Erhalt vom Kanton an die Gemeinde Winkel.

Die AOZ übernimmt die monatliche Zahlung der Mietkosten der privat
untergebrachten Personen mit Schutzstatus S, sofern ein Miet- oder
Unterm ietvertrag vorl iegt.

Sie erhält diese von der Gemeinde Winkel quartalsweise zurückerstat-
tet.

5.3. Finanzierung Transferleistungen

Pauschalen des Kantons
gem. Asylfürsorgeverord nu ng
(Afv)

Anderung der
Rahmenbedingungen

Einmal ige Vorschusszahlu ng,
Sicherstellung Liqu id ität

1 Stand April2022

a

a

Die Auftraggeberin tritt die Pauschale pro Person und Tag für Perso-
nen mit Schutzstatus S an die AOZ äb.

Davon werden CHF 18.651 pro Person und Tag für den Lebens-
unterhalt der Personen mit Schutzstatus S aufgewendet.
Davon werden CHF 16.051 pro Person und Tag nach Erhalt vom
Kanton an die Auftraggeberin weitergeleitet für die Unterbringung
der Personen mit Schutzstatus S.
Davon werden CHF 1.301 pro Person und Tag nach Erhalt vom
Kanton an die Auftraggeberin weitergeleitet für allfällige Son-
derunterbringungen von Personen mit Schutzstatus S.

Die AOZ erstellt für die Gemeinde Winkeljeweils nach Erstellung des
AOZ Jahresabschlusses eine Schlussabrechnung über die im vergan-
genen Jahr getätigten Unterstützungsleistungen aller durch die AOZ
unterstützten Personen. Ein Positivsaldo wird der Gemeinde Winkel
gutgeschrieben, ein Negativsaldo wird ihr in Rechnung gestellt.

Für den Fall einer Anderung der Rahmenbedingungen, insbesondere
bei einer Senkung der Pauschalen des Kantons, behält sich die AOZ
eine Uberprüfung und neue Festlegung der obenenivähnten Aufwen-
dungen und Weiterleitungen ausdrücklich vor.

Um die Liquidität sicherzustellen, vereinbarte die AOZ mit der Ge-
meinde Winkel die Zahlung eines einmaligen Permanentvorschusses.
Aufgrund der Fallführung von Personen mit Schutzstatus S behält sich
die AOZ vor, den Permanentvorschuss unterjährig zu überprüfen und
ggf. anzupassen.

a
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Vorschusszahlung zur
Vorfinanzierung von Leistu n-
gen im Rahmen der IAZH

6. Qualitätssicherung

7. Ansprechpersonen

t' *€$fi{BiFs8$'grwrwm

Die Gemeinde Winkel stellte der AOZ die Mittel zur Vorfinanzierung
der im Rahmen des |MH-Kostendachs eingekauften lntegrationsför-
derleistungen in Form einer einmaligen Vorschusszahlung zur Verfü-
gung. Falls das Kostendach seitens des Kantons Zürich auf Grund der
Fallführung von Personen mit Schutzstatus S erhöht wird, behält sich
die AOZ vor, den Permanentvorschuss unterjährig zu überprüfen und
ggf. anzupassen.

Der Präsi

k
Für die Gemeinde Winkel

1..,r',s
Der SchtrE{ber:

winker,l7, JUni 2022

Für die AOZ

Zürich,25.05.2022

ktor

","(nLeiterin Sozialhilfe und Unterbringung

Beilagen
1. AOZ-Unterstützungsrichtlinien nach Asylfürsorgeverordnung und Nothilfeverordnung (URL) in der

Fassung vom April2022
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